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Bürgerinitiative Gablitz (BIG) für eine sofortige Verringerung der Mobilfunk-Strahlungsbelastung im Gablitzer Wohngebiet 
Offener Brief an die Landtagsabgeordneten vom NÖ Landtag und Presseinformation:
Soll die NÖ-Handymastensteuer abgeschafft werden oder nicht?
(Gablitz, 12. Dez. 2005 – Vorgeschichte der NÖ-Handymastensteuer; Gegenüberstellung von NÖ-Handymastensteuer und dem NÖ-Mobilfunkpakt; Beispiel Gablitz, alternative Lösungsmöglichkeiten.) 

Zur Vorgeschichte:
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Mit der Landtagsitzung am 21. Juni 2005 beschloss der NÖ-Landtag mit den Stimmen von ÖVP und SPÖ die Besteuerung von Funkmasten bzw. Sendeanlagen zur Eindämmung des Handymastenwildwuchses und zum Schutz des Ortsbildes. Wie nachträglich erklärt wurde, ist auch der Schutz der Gesundheit und die allgemeine Besorgnis der Bevölkerung ein Motiv.
+++

In einem Artikel der Tageszeitung "Kurier" in der Sonntagsausgabe vom 28. August 2005 wird das Interview mit Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll wiedergegeben. Darin wird er wie folgt zitiert: 

"...Diese Manager haben es sich auf fett gepolsterten Sesseln bequem gemacht. Sie versuchen mit beiden Händen Geld zu scheffeln, ohne sich einen Deut um Land und Leute zu scheren. Eines Tages werden sie absalutieren - unter ihrer Hinterlassenschaft wird aber die Landschaft, die Gesundheit und die Lebensqualität noch lange leiden. Daher ist es notwendig, diesem Treiben zumindest eine Diskussion entgegenzusetzen. Denn Nemsic, Pölzl und Co. verhalten sich so, als würde jeder Transportunternehmer eine eigene Autobahn bauen.  ... Es ist höchste Zeit, dass sie sich zusammentun. Aber notfalls muss man eben eine gemeinsame Infrastrukturgesellschaft erzwingen. ... " 

+++

2. Dez. 2005: EU-Kommissarin zerreißt ihren eigenen Einwand zur NÖ- Handymastensteuer 
Die Einwände der EU-Kommission gegen die NÖ- Handymastensteuer sind nun endgültig vom Tisch. Die zuständige EU-Kommissarin Viviane Reding hat ihr Dokument eigenhändig vor Erwin Pröll zerrissen. Das ist eine sehr unterwürfige Geste. Die in Kraft befindliche NÖ Handymastensteuer kann nun weiterhin zum Schutze der Bevölkerung in Kraft bleiben. Gratulation an LH Erwin Pröll. 
Mehr dazu: Der Standard vom 2.12.2005 ; ORF-online vom 2.12.2005
+++

15. Dez. 2005: Das NÖ Sendeanlagengesetz (Handymastensteuer) soll abgeschafft werden 
Wie LH Dr. Pröll öffentlich mitteilte, soll die erst Ende Juni 2005 beschlossene Handymastensteuer für NÖ noch vor ihrem In-Kraft-treten mit Landtagsbeschluss am 15.12.2005 wieder abgeschafft werden. Mit der Steuer hätte der Wildwuchs der Handymasten eingedämmt und das Ortsbild geschützt werden sollen. Wie wird sich die Legislative NÖ Landtag entscheiden? 
Ort: NÖ Landtag, Landhausplatz 1, St. Pölten 
Zeit: 13:00 Uhr 
Besucherplätze: 100         Eintritt ist frei

+++

Gegenüberstellung der NÖ- Handymastensteuer und dem NÖ- Mobilfunkpakt
Am 15. Dez. 2005 soll nun das NÖ Sendeanlagenabgabengesetz (Handymastensteuer) abgeschafft werden. Gleichzeitig soll ein so genannter „Mobilfunkpakt“ gültig werden. Wir haben nun das bis jetzt gültige NÖ- Sendeanlagenabgabengesetz mit dem NÖ- Mobilfunkpakt gegenübergestellt (siehe Tabelle auf der nächsten Seite).

Finanzen:

Da stellt sich heraus, dass mit der Handymastensteuer das Land Niederösterreich und die Gemeinden im Jahr 2006 in Summe ca. 60 Millionen an Steuergeld von den Mobilfunkfirmen eingenommen hätten. Aufgrund des Mobilfunkpakts sind hingegen die Steuereinnahmen null Euro. Die Mobilfunkfirmen haben also aufgrund des Mobilfunkpaktes keinen finanziellen Anreiz, den Wildwuchs an Masten einzudämmen. 
Mitspracherecht der betroffenen Anrainer:

Sowohl bei der NÖ- Handymastensteuer als auch beim NÖ- Mobilfunkpakt gibt es keine Parteienstellung der betroffenen Anrainer rund um den Standort von Handymasten. Die betroffenen Anrainer haben keinerlei Rechte, außer ihrem Wahlrecht in 4 Jahren.

Strahlungsintensitäten:

Sowohl bei der NÖ- Handymastensteuer als auch beim NÖ- Mobilfunkpakt gibt es keine Regelung über die maximal zulässige Strahlungsbelastung der umliegenden Bewohner. Die NÖ- Handymastensteuer besteuert jedoch lediglich Sender mit einer Leistung von mehr als 4 Watt. Insofern gäbe es einen finanziellen Anreiz für die Mobilfunkbetreiber, die Sendeleistung zu senken.

Schutzzonen:

Während aufgrund des NÖ- Handymastensteuergesetzes keine Schutzzonen definiert sind, so sollen aufgrund des NÖ- Mobilfunkpaktes Kindergärten, Schulen, Pflegeheime und Spitäler „sensibel“ behandelt werden. Dies ist eine überaus weiche und unverbindliche Absichtserklärung.

Was bedeutet das für die Gemeinde Gablitz (Bezirk Wien-Umgebung)?
In Gablitz sollen laut Bürgermeister Jonas (ÖVP) zu den bestehenden sechs Mobilfunkmasten zusätzlich zwei neue Mobilfunkmasten errichtet werden (Siedlungen Höbersbach, Laaben). Weder das NÖ- Handymastensteuergesetz noch der NÖ- Mobilfunkpakt dürften daran etwas ändern. Der „Handymastenwald“ wird in Gablitz weiter wachsen.

Durch den Einsatz neuer zusätzlicher Technologien, wie UMTS, WLAN, Wimax, BOS, wird in Zukunft die Strahlungsbelastung im Mobilfunkbereich (800 MHz – 2.5000 MHz) weiter steigen. Weder das NÖ- Handymastensteuergesetz noch der NÖ- Mobilfunkpakt wird daran etwas ändern.

Bei den bestehenden sechs Handymasten hätte die Gemeinde Gablitz ca. 63.000 Euro aufgrund der Handymastensteuer im Jahr kassiert. (6 Standorte x 21.000 Euro / 2 (Hälfteanteil der Gemeinde) = 63.000 Euro). Diese hätte für Abschirmungsmaßnahmen zum Schutz der unmittelbar in der Nähe befindlichen Volksschule, des Gemeindeamtes und der Anrainer verwendet werden können. Weiters hätte die Steuer eventuell bewirkt, dass in Gablitz keine neuen Handymasten errichtet werden.

Was soll nun der NÖ- Landtag tun? (Lösungsvorschläge)
· Grenzwerte zum Schutz der NÖ- Bevölkerung festlegen. Als absolutes Minimum wird ein Vorsorgewert wie in Salzburg gefordert. Immerhin sind Niederösterreicher mindestens genauso schutzwürdig wie die Salzburger – oder?

· Schutz nicht nur des Ortsbildes, sondern auch der Menschen
· Parteienstellung und –rechte für die betroffenen Anrainer festlegen.

· Die NÖ- Handymastensteuer – die erst im Juni 2005 beschlossen wird - verbessern, aber nicht abschaffen.

· Ein verpflichtendes „National Roaming“ einführen. Durch die Roaming Funktion ist es möglich, dass ein Mobilfunkkunde in einem fremden Netz telefoniert. Es wird von den Mobilfunkfirmen schon jetzt für die Kunden eingesetzt, die sich im Ausland befinden (International Roaming). Es wäre sehr nahe liegend, diese Roaming-Funktion in den Mobilfunknetzen auch im Inland einführt. Dadurch müsste nicht jeder Mobilfunkbetreiber für jede Technologie (GSM, DCS, UMTS, usw.) sein eigenes flächendeckendes Netz aufbauen, sondern es könnten andere Mobilfunknetze vom Kunden mitbenutzt werden. Vorteile: Versorgungssicherheit, da eines der Netze immer funktioniert; viel weniger Masten notwendig, viel weniger Strahlung von den Sendern.

Direkte Gegenüberstellung von der 
NÖ- Handymastensteuer und dem NÖ- Mobilfunkpakt
	
	NÖ- Handymastensteuer
	NÖ- Mobilfunkpakt

	Gültigkeit
	Beschluss 28.6.2005; 

In-Kraft ab 1.1.2006
	geplant

	Norm
	Landesgesetz
	Absichtserklärung, Vereinbarung

	Gegenstand
	Besteuerung von Sendeanlagen
	Mitwirkungsverfahren vom Land und den Gemeinde bei der Errichtung von Sendeanlagen; wechselseitige Unterstützung Land NÖ und Mobilfunkfirmen

	Zweck
	Handymastenwildwuchs durch Lenkungsmaßnahmen eindämmen
	Handymastenwildwuchs durch Verhandeln eindämmen

	Ausnahmen
	Anlagen auf öffentlichem Gut; Sender mit weniger als 4 Watt Leistung
	keine

	Schutzzonen
	keine
	Kindergärten, Schulen, Pflegeheime und Spitäler sind sensibel zu behandeln

	Meldepflicht
	beim Betreiber
	unklar

	jährliche Tarife
	€ 21.000 bei einem Betreiber

je € 13.000 bei zwei Betreibern

je € 9.000 bei zumindest drei Betreiber
	keine

	Erwartete Finanzmittel
	60 Millionen Euro
	keine

	Finanzmittelfluss
	Für das Land NÖ €13,5 Mio. vorweg; Hälfte vom restlichen Betrag

Für die Gemeinden die andere Hälfte vom verbleibenden Betrag
	keiner

	Grenzwerte für die Strahlungsintensitäten
	keine
	keine

	Messungen
	keine
	Wenn Land NÖ, Gemeinden und Betreiber es gemeinsam wollen. Dann Kostenaufteilung für die Messung von je 1/3 

	Strafbestimmungen
	Geldstrafe bis zum Dreifachen des verkürzten Betrages; Freiheitsstrafen
	keine


Weitere Informationen im Internet:
www.handymast.at 
www.schutz-vor-elektrosmog.at
www.schutz-vor-elektrosmog.at/buergerinitiative-gablitz.htm 
Für Rückfragen steht Ihnen der erste Sprecher der Bürgerinitiative, Mag. Robert Marschall (Anrainer, Betroffener), unter der Tel. 02231-68367 und unter der E-Mail Adresse marschall@schutz-vor-elektrosmog.at ;
 persönlich zur Verfügung, ebenso der zweite Sprecher Herr Ing. Gerald Bartos (Anrainer, Betroffener) unter der Tel. 02231-62739.
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